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III. Beschäftigungsgenehmigung , Arbeitserlaubnis
und Befreiungsschein, Arbeitsbuchpflicht

a) Allgemeines
1. Einführung

a) Die Notwendigkeit , den Arbeitseinsatz ausländischer Arbeitskräfte mit
Rücksicht auf seine Eigenheiten und etwaigen Auswirkungen auf die Ver¬
hältnisse des Gastlandes besonders straff zu lenken, ist die Ursache dafür,
daß wohl fast alle Staaten die Beschäftigung von Ausländern besonderen
Bestimmungen unterworfen haben. In Deutschland bedarf die Beschäfti¬
gung ausländischer Arbeiter und Angestellter nach der Verordnung über
ausländische Arbeitnehmer vom 23. Januar 1933 (Ausländerverordnung,
RGBl. I S. 26)1) besonderer Genehmigung. Nach dieser Verordnung bedarf
ein Unternehmer 2) zur Beschäftigung einer ausländischen Arbeitskraft im
Reichsgebiet der Beschäftigungsgenehmigung, ein Ausländer zur Ausübung
einer Beschäftigung im Reichsgebiet als Arbeiter oder Angestellter der
Arbeitserlaubnis, es sei denn, der Ausländer ist im Besitz eines Befreiungs¬
scheins. Demgemäß darf jemand, der die Beschäftigungsgenehmigung für
ausländische Arbeitskräfte hat , nur solche Ausländer beschäftigen, die eine
Arbeitserlaubnis oder einen Befreiungsscheinhaben3).
b) Wer ausländische Arbeiter oder Angestellte entgegen den Vorschriften
der Ausländerverordnung beschäftigt, oder ein Ausländer, der sich ent¬
gegen diesen Bestimmungen beschäftigen läßt, wird nach § 258 des Gesetzes
über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung vom 16. Juli 1925
(AVAVG.)4) mit Geldstrafe oder mit Gefängnis bis zu sechs Monaten
bestraft.

c) Die Vorschriften der Ausländerverordnung gelten für alle nichtreichs¬
angehörigen, über 15 Jahre alten Personen, die vorübergehend oder

*) Vgl . S. B lila 1 ff . Die Verordnung gilt im gesamten Gebiet Großdeutschlands
einschließlich des Gebiets der bisherigen Freien Stadt Danzig , mit Ausnahme
der eingegliederten Ostgebiete und des Protektorats Böhmen und Mähren.
2) Überhaupt jeder, der Ausländer beschäftigen will ; auch eine Behörde oder eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts. V'
3) Praktisch werden Beschäftigungsgenehmigung und Arbeitserlaubnis gekoppelt,
indem eine Beschäftigungsgenehmigung ausschließlich auf solche Ausländer nament¬
lich ausgestellt wird , die die Arbeitserlaubnis für die genau bezeichnete Arbeitsstelle
bei dem Antragsteller der Beschäftigungsgenehmigung erhalten.
*) Abgedruckt in Arbeitseinsatz und Arbeitsrecht von Sommer-Schelp S. A IV 19.
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dauernd im Reichsgebiet1) gegen Entgelt2) als Arbeiter oder Angestellte
beschäftigt werden.
Nichtreichsangehörige sind auch die Staatenlosen und Personen, deren
Staatsangehörigkeit ungeklärt ist. Auch diejenigen Personen, die nach § 7
der Verordnung über die deutsche Volksliste und die deutsche Staats¬
angehörigkeit in den eingegliederten Ostgebieten vom 4. März 1941
(RGBl. I S. 118) oder nach § 3 der Verordnung über den Erwerb der
Staatsangehörigeit in den befreiten Gebieten der Untersteiermark , Kärn¬
tens und Krams vom 14. Oktober 1941 (RGBl. I S. 648) Schutzangehörige
des Deutschen Reiches geworden sind, unterliegen noch der Ausländer¬
verordnung und dürfen deshalb als Arbeiter oder Angestellte nur mit
Genehmigung der zuständigen Behörden beschäftigt werden3).
Ausländische Arbeitskräfte , die im Reichsgebiet durch dort geschlossen
eingesetzte ausländische Unternehmer (Unternehmereinsatz ) beschäftigt
werden, unterliegen ohne weiteres den Bestimmungen der Ausländer¬
verordnung . Zu ihrer Beschäftigung bedarf es daher der Genehmigung.
Gleichfalls genehmigungspflichtig ist die Beschäftigung ausländischer Ar¬
beitskräfte im Reichsgebiet, wenn diese bei einem im Auslande ansässigen
und dort verbliebenen Unternehmer im Arbeitsverhältnis stehen (z. B.
Abnahmebeamte, Montagearbeiter), gleichgültig, wer ihnen Lohn oder
Gehalt auszahlt. Das gleiche gilt schließlich in Fällen, in denen inländische
Unternehmer im Inland Ausländer beschäftigen, die Lohn oder Gehalt
aus dem Auslande beziehen (z. B. Praktikanten) 4).
d) Ausgenommen von dem Genehmigungszwang sind zur Zeit:

1. nichtreichsangehörige Personen unter 15 Jahren;
2. Lehrlinge5), sofern ein schriftlicher Lehrvertrag für die Dauer von

mindestens zwei Jahren vorliegt;

4) Vgl . Fußnote 1 auf S. 1.
s) Als Entgelt sind neben Lohn oder Gehalt auch Gewinnanteile , Sach- oder andere
Bezüge anzusehen , die der Arbeiter oder Angestellte auch nur gewohnheitsmäßig
statt des Gehalts oder Lohnes oder neben diesem erhält . Kleinere Bezüge , die offen¬
sichtlich den Charakter von Taschengeld tragen, werden nicht als Entgelt angesehen.
3) Protektoratsangehörige unterliegen dagegen nicht mehr der Ausländerverordnung.
4) Ein Unternehmer bedarf auch zur Beschäftigung solcher ausländischer Arbeiter
oder Angestellter der Genehmigung , die er seiner ausländischen Filiale (Tochter¬
gesellschaft , Zweigfirma ) entnimmt.
5) Sogenannte „Praktikanten “, d. h. Personen, die, ohne als Lehrling angenommen
zu sein, zum Zweck ihrer Ausbildung gegen Entgelt beschäftigt werden , dürfen nur
mit Genehmigung beschäftigt werden.
Volontäre , d. h. Personen , die, ohne als Lehrling angenommen zu sein, zum Zwecke
ihrer Ausbildung unentgeltlich  beschäftigt werden , unterliegen nicht der
Genehmigungspflicht . Ein etwaiges Taschengeld , das sie erhalten , bleibt außer
Betracht. Nach Ablauf der Volontärzeit tritt Genehmigungspflicht ein.
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3. Arbeiter und Angestellte in der See- und Binnenschiffahrt (nur das
fahrende Personal);

4. Angestellte, deren Jahresarbeitsverdienst die für die Angestellten¬
versicherungspflicht geltende Grenze (zur Zeit 7200 RM.) übersteigt1);

5. Arbeiter und Angestellte, die von den Leitern und Mitgliedern der in
Deutschland beglaubigten oder zugelassenen diplomatischen und be¬
rufskonsularischen Vertretungen beschäftigt werden.

e) Neben der besonderen Erfassung durch die Verordnung über auslän¬
dische Arbeitnehmer vom 23. Januar 1933 unterliegen die ausländischen
Arbeitskräfte im Zuge der Lenkung des gesamten Arbeitseinsatzes selbst¬
verständlich auch allen übrigen, allgemein gültigen Arbeitseinsatzvorschrif¬
ten, wenn von deren Anwendung auf Ausländer nicht etwa ausdrücklich
oder stillschweigend Abstand genommen worden ist. So gilt z. B. die
Verordnung über die Beschränkung des Arbeitsplatzwechsels vom
1. September 1939 (RGBl. I S. 16.85)2) auch für ausländische Arbeitskräfte.
Allerdings wird in der Praxis der Antrag auf Zustimmung zur Ein¬
stellung gemäß der Arbeitsplatzwechsel-Verordnung bei ausländischen Ar¬
beitskräften als mit dem Antrag auf Erteilung der Beschäftigungsgenehmi¬
gung gemäß der Ausländerverordnung gestellt angesehen, so daß ein
derartiger Antrag nicht etwa gesondert gestellt zu werden braucht.
f) Eine besondere Maßnahme zur Lenkung des Arbeitseinsatzes der Aus¬
länder bildet schließlich ihre Einbeziehung in die Arbeitsbuchpflicht, die
kürzlich auf alle ausländischen Arbeiter und Angestellten — mit Aus¬
nahme von Grenzgängern — ausgedehnt worden ist3).

2. Verfahren

a) Beschäftigungsgenehmigung
Die Beschäftigungsgenehmigung muß nach den Bestimmungen der Aus¬
länderverordnung vor der Einstellung einer ausländischen Arbeitskraft
eingeholt werden4). Sie ist vom Unternehmer (Betriebsführer, Haushal¬
tungsvorstand usw.) auf einem beim Arbeitsamt erhältlichen Vordruck5)
zu beantragen6), und zwar bei dem Arbeitsamt (auch Nebenstelle), in

4) Die Beschäftigung ausländischer Angestellter bedarf aber in Fällen der Genehmi¬
gung, in denen die Angestellten aus anderen Gründen als wegen der Höhe ihres
Jahresarbeitsverdienstes nicht angestelltenversicherungspflichtig sind.
2) Vgl . Arbeitseinsatz und Arbeitsrecht von Sommer-Schelp S. A II 40.
3) Vgl . S. 13 ff . dieses Abschnitts.
4) Gegebenenfalls kann vom Arbeitsamt fernmündlich die Erteilung der vorläufigen
Beschäftigungsgenehmigung erbeten werden (siehe unten).
B) Muster abgedruckt S. B lila 9.
e) Unter gleichzeitiger Einzahlung der vorgeschriebenen Gebühren, und zwar für die
Beschäftigungsgenehmigung und Arbeitserlaubnis.
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dessen Bezirk die Arbeitsstelle liegt. Erteilt ein Betrieb dem Arbeitsamt
einen Auftrag zur Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte , so gilt dieser
Auftrag, der ebenfalls auf einem vorgeschriebenen Vordruck zu stellen
ist, gleichzeitig als Antrag auf Erteilung der Beschäftigungsgenehmigung.
Die Erteilung der Beschäftigungsgenehmigung richtet sich grundsätzlich
nach der Lage des Arbeitseinsatzes1). Da aber noch andere Faktoren bei
der Entscheidung mitsprechen, verzögert sich die Erteilung mitunter . Für
solche Fälle kann das Arbeitsamt ohne zeitraubende Prüfung auf die Dauer
von längstens 6 Wochen eine vorläufige Beschäftigungsgenehmigungaus¬
stellen, sofern nach den allgemeinen Grundsätzen überhaupt die Erteilung
der Beschäftigungsgenehmigung in Frage kommt.
Uber die Erteilung der Beschäftigungsgenehmigung entscheidet im all¬
gemeinen das Arbeitsamt . In einigen Fällen ist die Entscheidung dem
Landesarbeitsamt Vorbehalten, z. B. dann, wenn ein ausländischer Land¬
arbeiter zur Industrie hinüberwechseln will. Die Entscheidung wird dem
Antragsteller schriftlich bekanntgegeben.
Die Dauer der Beschäftigungsgenehmigung wird in der Regel auf zwölf
Monate festgesetzt (zulässige Höchstdauer). Natürlich kann sie ent¬
sprechend der Gestaltung des Arbeitsverhältnisses auch für kürzere Zeit¬
räume erteilt werden. Im übrigen kann sie an Bedingungen geknüpft und
mit Auflagen versehen werden.
Eine einmal erteilte Beschäftigungsgenehmigungkann jederzeit widerrufen
werden, wenn

1. die Voraussetzungen, unter denen sie erteilt wurde, weggefallen sind
oder sich wesentlich geändert haben;

2. der Unternehmer (Betriebsführer, Haushaltungsvorstand usw.) gegen
die Vorschriften der Ausländerverordnung verstoßen hat2) oder
die ihm auferlegten Bedingungen nicht erfüllt.

Die Beschäftigungsgenehmigung erlischt automatisch, wenn der aus¬
ländische Arbeiter oder Angestellte, für den sie erteilt worden ist, aus
seiner Arbeitsstelle ausscheidet. Wird an Stelle des Ausscheidenden etwa
eine andere ausländische Arbeiskraft eingestellt, so ist für diese erneut die
Beschäftigungsgenehmigungzu beantragen.

b) Arbeitserlaubnis
Die Arbeitserlaubnis ist ebenfalls grundsätzlich vor der Aufnahme
der Arbeit einzuholen. In der Praxis läßt sich diese Bestimmung
jedoch nicht immer durchführen . Deshalb genügt es im allgemeinen, wenn
*) Z . B . nach dem Grade der Dringlichkeit der Aufgaben des Antragstellers.
2) Z. B. öfter ausländische Arbeitskräfte ohne vorherige Genehmigung eingestellt
hat. Die Beschäftigungsgenehmigung kann in solchen Fällen von vornherein versagtwerden.
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die Arbeitserlaubnis gleichzeitig mit der Aufnahme der Arbeit beantragt
wird. Hierzu ist zu bemerken, daß bei der Einstellung ausländischer
Arbeitskräfte größte Sorgfalt obwalten muß. Sofortige Fühlungnahme
mit dem Arbeitsamt (Nebenstelle) vor der Einstellung ist unbedingt nötig.
Im übrigen ist auch an dieser Stelle darauf hinzuweisen, daß allen Be¬
trieben, sonstigen Stellen und Privatpersonen die Anwerbung von Arbeits¬
kräften im Ausland nicht erlaubt ist. Man darf sich demgemäß auch nicht
— etwa durch Vermittlung von bereits im Betrieb beschäftigten Ar¬
beitern — Arbeitskräfte aus dem Ausland kommen lassen, um sie ein¬
zustellen und dann erst die Erteilung der Beschäftigungsgenehmigungund
Arbeitserlaubnis zu beantragen. Ein derartiges Vorgehen ist strafbar (siehe
oben).
Die Arbeitserlaubnis ist gleichfalls auf einem beim Arbeitsamt erhält¬
lichen Vordruck1) zu beantragen2), und zwar bei der Polizeibehörde3), in
deren Bezirk die Arbeitsstelle liegt.
Der Antrag kann sowohl vom Ausländer als auch vom Unternehmer
(Betriebsführer, Haushaltungsvorstand usw.) gestellt werden. In der Regel
wird der Betrieb die Antragstellung übernehmen und die Anträge auf
Erteilung der Beschäftigungsgenehmigungund Arbeitserlaubnis einheitlich
stellen.

Die Erteilung der Arbeitserlaubnis richtet sich genau so wie die Erteilung
der Beschäftigungsgenehmigung nach der Lage des Arbeitseinsatzes.
Daneben sind zwischenstaatliche Vereinbarungen4) und die persönlichen
Verhältnisse des Ausländers5) für die Entscheidung von Bedeutung. Im
übrigen geht die Erteilung der Arbeitserlaubnis .mit der Erteilung der
polizeilichen Aufenthaltserlaubnis6) Hand in Hand . Die Möglichkeit, mit
Zustimmung der Kreispolizeibehörde7) eine auf längstens 6 Wochen be¬
schränkte vorläufige Arbeitserlaubnis zu erteilen, setzt das Arbeitsamt in
den Stand, gegebenenfalls einen Ausländer raschestens zur Arbeit zu¬
zulassen.

*) Muster abgedruckt S. B lila 19.
2) Die vorgeschriebenen Gebühren sind vom Unternehmer gleichzeitig mit der Ein¬
zahlung der Gebühren für die Beschäftigungsgenehmigung beim Arbeitsamt
einzuzahlen . Vgl . oben S. 3, Fußnote 6.
3) Bei der Ortspolizeibehörde , in Bezirken mit staatlicher Polizeiverwaltung (Polizei¬
präsidium, Polizeidirektion , Polizeiamt ) bei dieser. In Großstädten auch beim zu¬
ständigen Polizeirevier.
4) Diese zwingen unter Umständen zur Erteilung der Arbeitserlaubnis ohne Rück¬
sicht auf die Lage des Arbeitseinsatzes.
6) Einem Ausländer kann lediglich aus Gründen, die in seiner Person liegen, die
Arbeitserlaubnis versagt werden.
e) Vgl . S. A IXa 4.
7) Vgl . S. A IXa 3, Fußnote 1.
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Über die Erteilung der Arbeitserlaubnis entscheidet im allgemeinen das
Arbeitsamt, das auch über die Erteilung der Beschäftigungsgenehmigung
zu entscheiden hat . Es ist verfahrensmäßig dafür gesorgt, daß über Be¬
schäftigungsgenehmigung und Arbeitserlaubnis vom Arbeitsamt gleich¬
zeitig und einheitlich entschieden wird. Dem Landesarbeitsamt ist die
Entscheidung Vorbehalten, wenn

1. für den Ausländer erstmalig Arbeitserlaubnis beantragt wird1);
2. der Ausländer die ihm zuletzt erteilte Arbeitskarte oder seinen

letzten Befreiungsschein nicht mit dem Antrag vorlegen kann;
3. der Ausländer von einer landwirtschaftlichen zu einer nichtlandwirt¬

schaftlichen Arbeitsstelle hinüberwechseln will2).
Wird die Arbeitserlaubnis erteilt , so stellt das Arbeitsamt dem Ausländer
eine Arbeitskarte aus, die ihm durch die Ortspolizeibehörde ausgehändigt
wird. Ein Durchdruck der Arbeitskarte („Genehmigungsschein“)3) wird im
vereinfachten Verfahren dem Unternehmer (Betriebsführer, Haushaltungs¬
vorstand usw.) vom Arbeitsamt übersandt.
Die Arbeitskarten werden zum Zwecke der Verhinderung von Miß¬
bräuchen in verschiedenen Farben ausgestellt, und zwar

grün für landwirtschaftliche Arbeitskräfte;
grau für Industrie- und sonstige Arbeitskräfte;
orange für Angestellte.

Wird die Arbeitserlaubnis versagt,’ wird davon der Ausländer durch die
Ortspolizeibehörde verständigt , während der Unternehmer vom Arbeits¬
amt unterrichtet wird.
Die Geltungsdauer der Arbeitserlaubnis ist vom Arbeitsamt nach der
Dauer der Beschäftigungsgenehmigung zu bestimmen. Sie beträgt jeweils
höchstens 12 Monate. Im übrigen wird die Geltungsdauer naturgemäß
nach der voraussichtlichen Dauer der Beschäftigung bemessen.
Die Arbeitserlaubnis kann jederzeit widerrufen werden, wenn die Vor¬
aussetzungen, die für ihre Erteilung vorhanden sein müssen, wegfallen
oder wichtige Gründe gegen die Person des Ausländers vorliegen4).

*) Z. B. wenn für einen Ausländer , der bisher als Lehrling nicht der Arbeitserlaubnis
bedurfte , nach Beendigung der Lehre und Eintritt in das Gehilfenverhältnis Arbeits¬
erlaubnis beantragt wird.
2) Einem solchen Wechsel darf grundsätzlich nicht zugestimmt werden . Nur wenn
der Wechsel nach Feststellung der beteiligten .Arbeitsämter geboten und dringlich
erscheint, kann ihn ausnahmsweise  der Präsident des Landesarbeitsamts zu¬
lassen (z. B. wenn der Arbeiter nach amtsärztlicher Feststellung für die Beschäfti¬
gung in der Landwirtschaft körperlich nicht mehr tauglich ist) .
3) Muster abgedruckt S. B lila 25.
4) Z. B. wenn festgestellt wird , daß er eine frühere Arbeitsstelle unter Vertragsbruch
verlassen hat.

V
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Die Arbeitserlaubnis erlischt ohne weiteres, wenn der Ausländer die
Arbeitsstelle aufgibt, z. B. zum Zwecke des Arbeitsplatzwechsels.

c) Grün- und Grauzettelverfahren
Grün - und Grauzettel sind nichts anderes als Arbeitskarten besonderer
Art . Der Masseneinsatz ausländischer Arbeitskräfte wäre — auch von der
Seite des Betriebes her — nicht zu bewältigen gewesen, wenn nicht ein
vom normalen Erfassungsverfahren abweichendes, vereinfachtes Verfahren
eingerichtet worden wäre. Dementsprechend ist das sogenannte Grün- und
Grauzettel verfahren geschaffen worden. Dieses Verfahren erstreckt sich
nur auf diejenigen ausländischen Arbeitskräfte , die in größeren Mengen
amtlich angeworben worden sind (Masseneinsatz)1). Alle übrigen aus¬
ländischen Arbeitskräfte werden nach wie vor im normalen Verfahren
erfaßt . Ausländische Arbeitskräfte , die einmal im Grün- und Grauzettel¬
verfahren erfaßt worden sind, verbleiben in der Regel auch später darin2)3).
Bei der Durchführung des Grün- und Grauzettelverfahrens ist ein beson¬
derer Antrag des Unternehmers auf Erteilung der Beschäftigungsgenehmi¬
gung nicht erforderlich. Vielmehr gelten die Aufträge auf Vermittlung
von landwirtschaftlichen oder gewerblichen Arbeitskräften gleichzeitig als
Anträge auf Erteilung der Beschäftigungsgenehmigung für ausländische
Arbeitskräfte . Es bedarf bei diesem Verfahren auch keines besonderen
Antrages auf Erteilung der Arbeitserlaubnis, sondern die Grün- und
Grauzettel (Arbeitskarten ) werden von Amts wegen von den Arbeits¬
ämtern an Hand der Transportlisten , Arbeitsverträge, Anwerbebestäti-
gungen oder anderer Unterlagen ausgestellt.
Die Arbeitsämter stellen für landwirtschaftliche Arbeitskräfte Grünzettel,
für alle übrigen Grauzettel aus. Die Aushändigung der Grün- und Grau¬
zettel erfolgt auf dem normalen Wege über die Polizei. Ein Stück des
Grün- und Grauzettels erhält der Unternehmer als Beschäftigungs¬
genehmigung („Genehmigungsschein“).
Bei Ablauf der Geltungsdauer der Grün- und Grauzettel erfolgt auch
deren Erneuerung in einem vereinfachten Verfahren, das von den Arbeits¬
ämtern oder Landesarbeitsämtern im einzelnen mit den in Betracht kom¬
menden Betrieben zu vereinbaren ist4).
Im übrigen gelten für das Grün- und Grauzettelverfahren die Vor¬
schriften über die Beschäftigungsgenehmigungund Arbeitserlaubnis. Vor
*) Audi auf Kriegsgefangene , die in ein freies Arbeitsverhältnis übergeführt werden.
2) Zur Zeit findet keine Überführung vom Grün- oder Grauzettelverfahren in das
normale Verfahren statt.
3) Das Grün- und Grauzettelverfahren wird in Kürze ausgedehnt und weiter ver¬
einfacht werden.
4) Runderlaß des Reichsarbeitsministers vom 25. Oktober 1941 — Va 5750/27 —.
abgedruckt auf S. B lila 32.
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allem gelten für die Erteilung, die Versagung, den Widerruf und das
Erlöschen einer Arbeitserlaubnis in Form eines Grün- oder Grauzettels
die gleichen materiellen Voraussetzungen, die für die Erteilung, die Ver¬
sagung, den Widerruf und das Erlöschen der Arbeitserlaubnis gelten.
Auch hinsichtlich der Gebührenerhebung besteht keinerlei Unterschied
zum normalen Verfahren1).
Besonders schwierig ist die Durchführung des — normalen oder Grün-
und Grauzettel - — Verfahrens bei Betrieben, die im Aufbau begriffen
sind und zur Erstellung der Werkanlagen zahlreiche Bauten durchführen.
Mit der Erstellung dieser Bauten werden von den Betrieben zahlreiche
Bau- und sonstige Unternehmungen beauftragt , die mit ausländischen
Arbeitskräften arbeiten. Diese werden ihnen meistens von dem den Bau¬
auftrag gebenden Betrieb zur Verfügung gestellt, der seinerseits gegenüber
der Arbeitseinsatzverwaltung als Großauftraggeber für die Zuweisung
ausländischer Arbeitskräfte auftritt . Die verschiedenartige Entwicklung
der Bauten macht häufige Umsetzungen auch der ausländischen Arbeits¬
kräfte notwendig. Diese Umsetzungen (Arbeitsplatzwechsel) erfordern an
sich jedesmal eine erneute Durchführung des Grauzettelverfahrens , die
natürlich — abgesehen von der Gebührenerhebung — erhebliche arbeits¬
mäßige Belastungen für die Dienststellen der Arbeitseinsatzverwaltung
und vor allem für die Betriebe mit sich bringt . Zur Vermeidung derartiger
unerwünschter Belastungen und zur Vereinfachung des Verfahrens hat
der Reichsarbeitsminister für solche Fälle folgendes Verfahren zu¬
gelassen2):

1. Die ausländischen Arbeitskräfte werden beim Arbeitsamt zentral
von dem bauauftraggebenden Betrieb angefordert und nach Zuweisung
an die Vertragsunternehmungen verteilt.

2. Der bauauftraggebende Betrieb allein stellt bei dem für den Betriebsort
zuständigen Arbeitsamt die Anträge auf Erteilung der Beschäftigungs¬
genehmigung und Arbeitserlaubnis (für die Arbeiter) und zahlt dabei
gleichzeitig die vorgeschriebenen Gebühren (gegebenenfalls in Form
einer später endgültig zu verrechnenden Abschlagszahlung) ein.

3. Die Beschäftigungsgenehmigungwird vom Arbeitsamt allein auf den
bauauftraggebenden Betrieb ausgestellt. Desgleichen wird in der Arbeits¬
karte (Grauzettel ) der ausländischen Arbeitskräfte als Unternehmer

*) Für Zivilarbeiter und -arbeiterinnen polnischen Volkstums und für gewisse andere
Gruppen ausländischer Arbeitskräfte ist das Grün- und Grauzettelverfahren in der
äußeren Form besonders ausgestaltet und mit dem Verfahren zur Überweisung von
Lohnersparnissen verbunden . Der Grün- und Grauzettel wird dabei in einem be¬
sonderen, mit Lichtbild und Fingerabdrücken zu versehenden Umschlagblatt
angebracht.
2) Dieses vereinfachte Verfahren kann für Reichsautobahnbauten sinngemäß an¬
gewandt werden.
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die bauauftraggebende Firma und als Arbeitsstelle deren Betrieb ein¬
gesetzt.
Auf diese "Weise wird erreicht, daß nunmehr Umsetzungen der aus¬
ländischen Arbeitskräfte innerhalb der bauausführenden Betriebe
durch den bauauftraggebenden Betrieb während der Gültigkeitsdauer
der Beschäftigungsgenehmigung und Arbeitserlaubnis ohne jedes¬
malige Erneuerung des Verfahrens reibungslos erfolgen können.

4. Bei Ablauf der Geltungsdauer der Beschäftigungsgenehmigung und
Arbeitserlaubnis erfolgt die etwa notwendige Erneuerung der Arbeits¬
papiere wiederum allein auf Initiative des bauauftraggebenden Be¬
triebes.

5. Die Landesarbeitsämter haben sicherzustellen, daß das vereinfachte
Verfahren in keinem Falle zu unerlaubter Anwerbung und Be¬
schäftigung ausländischer Arbeitskräfte führt.

6. Ausländische Arbeitskräfte, die von vornherein Gefolgschaftsmitglie¬
der der bauausführenden Betriebe waren (Stammarbeiter, Spezial¬
fachkräfte) sind nicht in das vereinfachte Verfahren einzubeziehen.

Eine ähnliche vereinfachte Regelung ist für Fälle getroffen worden, in
denen ausländische Arbeitskräfte von ihrem Betrieb wechselnd auf ver¬
schiedenen Arbeitsstellen in verschiedenen Landesarbeitsamtsbezirken ein¬
gesetzt werden1)2).

d) Befreiungsschein
Der Befreiungsschein, das sagt schon sein Name, befreit den Inhaber
von den Vorschriften der Ausländerverordnung über die Beschäftigungs¬
genehmigung und Arbeitserlaubnis. Er ist ein Instrument , das geschaffen
worden ist, um sich hier und da aus der Anwendung der Verordnung
ergebende Härten beseitigen zu können.
Der ausländische Arbeiter oder Angestellte, der Inhaber eines Befreiungs¬
scheins ist, kann im Reichsgebiet eine beliebige Arbeitsstelle antreten , ohne
jedesmal die Arbeitserlaubnis beantragen zu müssen. Der Unternehmer
kann eine ausländische Arbeitskraft , die einen Befreiungsscheinhat, ohne
weiteres einstellen. Der Ausländer, der im rechtmäßigen Besitz eines
gültigen Befreiungsscheins ist, ist also hinsichtlich der Arbeitsausübung
dem Reichsdeutschen gleichgestellt. Er hat aber niemals mehr Rechte als
ein Reichsdeutscherund unterliegt deshalb den allgemeinen Arbeitseinsatz¬
vorschriften in demselben Umfange wie jeder andere Ausländer (z. B. den
Bestimmungen der Verordnung über die Beschränkung des Arbeitsplatz-- •
*) Erlaß des Reichsarbeitsministers vom 31. August 1940 — Va 5760/51 —. Ab¬
gedruckt auf S. B lila 30.
2) Das Grün- und Grauzettelverfahren wird in Kürze ausgedehnt und weiter ver¬
einfacht werden.
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Wechsels vom 1. September 1939)1). Auch gelten für den Befreiungsschein¬
inhaber die gleichen Beschränkungen, denen Ausländer ganz allgemein
hinsichtlich ihrer Beschäftigung im Reichsgebiet unterworfen sind.
Mit Rücksicht auf die Vorzugsstellung, die dem Inhaber eines Befreiungs¬
scheins gegenüber den anderen im Reich beschäftigten Ausländern ein¬
geräumt wird, gewährt die Ausländerverordnung keinen Anspruch auf
Erteilung eines Befreiungsscheins. Vielmehr ist die Erteilung eines solchen
in das Ermessen der zuständigen Arbeitseinsatzbehörden gestellt. Sind die
besonderen Bedingungen, die für die Bewilligung eines Befreiungsscheins
aufgestellt worden sind (mindestens zehnjähriger ununterbrochener , er¬
laubter Inlandsaufenthalt oder Anwendung der Bestimmungen über die
Beschäftigungsgenehmigung und Arbeitserlaubnis eine besondere Härte ),
erfüllt , kann (nicht muß) ein Befreiungsschein erteilt werden. Im all¬
gemeinen kommt die Erteilung eines Befreiungsscheins nur an solche Aus¬
länder in Betracht, die sich seit vielen Jahren unbeanstandet im Reichs¬
gebiet betätigen oder den Schutz einer mit ihrer Regierung geschlossenen,
gegenseitigen Vereinbarung genießen.
Die Erteilung eines Befreiungsscheinsist von dem ausländischen Arbeiter
oder Angestellten bei der Polizeibehörde2) zu beantragen3), in deren Bezirk
der Antragsteller seinen Wohnsitz oder mangels eines solchen seine Ar¬
beitsstelle hat . Die Möglichkeit zur Erteilung eines vorläufigen Be¬
freiungsscheins ist gegeben.
Über die Erteilung eines Befreiungsscheinsentscheidet das Landesarbeits¬
amt. Handelt es sich lediglich um die Erneuerung eines zeitlich abgelau¬
fenen Befreiungsscheins, entscheidet das Arbeitsamt . Aber auch bei Er¬
neuerungen von Befreiungsscheinen ist die Entscheidung dem Landes¬
arbeitsamt Vorbehalten, wenn der Befreiungsscheininhaber von der Land¬
wirtschaft zur Industrie oder von der Hauswirtschaft in eine gewerbliche
Beschäftigung hinüberwechseln will.
Wird der beantragte Befreiungsschein ausgestellt, wird er dem Antrag¬
steller durch die Polizei ausgehändigt. Wird der Befreiungsscheinversagt,
so benachrichtigt ebenfalls die Polizei den Antragsteller , der dann wieder
auf die Erteilung der Arbeitserlaubnis angewiesen ist.
Der Befreiungsschein ist im übrigen

chamoisfarbig für landwirtschaftliche Arbeiter;
hellbraun für Industrie - und sonstige Arbeiter und
lachsfarben für Angestellte.

Die Geltungsdauer des Befreiungsscheinesbeträgt höchstens zwei Jahre.
In der Regel sind zur Zeit Befreiungsscheine höchstens für die Dauer einess
*) Vgl . Arbeitseinsatz und Arbeitsrecht von Sommer-Schelp S. A II 40.
2) Vgl . Fußnote 3 auf S. 5.
3) Auf vorgeschriebenem Vordruck unter Einzahlung der festgesetzten Gebühren.
Muster abgedruckt S. B lila 21.
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Jahres auszustellen. Der Geltungsbereich kann auf bestimmte Berufs¬
gruppen und Teile des Reichsgebietsbeschränkt werden1).

Der Befreiungsschein kann jederzeit entzogen werden, wenn die Voraus¬
setzungen, unter denen er erteilt worden ist23 ), in Wegfall kommen oder der
Ausländer sich etwas zuschulden kommen läßt. Diese Möglichkeit ergibt
sich aus dem Sinn und Zweck der Gesamtregelung.

Der Befreiungsschein verliert ohne weiteres seine Gültigkeit, wenn der
Inhaber seinen Aufenthalt im Reichsgebiet nicht nur vorübergehend“)
unterbricht.

e) Rechtsmittel

Die Möglichkeit der Beschwerde ist gegen die Versagung und den Wider¬
ruf sowohl der Beschäftigungsgenehmigungund Arbeitserlaubnis wie auch
des Befreiungsscheinsgegeben. Die Beschwerde ist binnen zwei Wochen
seit Bekanntgabe der angefochtenen Entscheidung schriftlich einzulegen,
und zwar bei

a) der Beschäftigungsgenehmigung bei dem für die Arbeitsstelle zu¬
ständigen Arbeitsamt durch den Unternehmer (Betriebsführer, Haus¬
haltungsvorstand usw.);

b) der Arbeitserlaubnis bei der für die Arbeitsstelle zuständigen Orts¬
polizeibehörde durch den Ausländer;

c) dem Befreiuungsscheinbei dem für den Wohnsitz oder mangels eines
solchen für die Arbeitsstelle zuständigen Arbeitsamt durch den Aus¬
länder.

Uber die Beschwerde entscheidet, sofern ihr nicht vorher abgeholfen wird,
das Landesarbeitsamt, wenn die angefochtene Entscheidung vom Arbeits¬
amt ausgegangen ist, und der Reichsarbeitsminister, wenn in erster In¬
stanz das Landesarbeitsamt entschieden hat . Die Entscheidung des Reichs-
arbeitsministers, die auch gegen Beschwerdeentscheidungen des Landes¬
arbeitsamts gegeben ist, ist endgültig.

*) Geschieht z. B. grundsätzlich bei den in der Landwirtschaft tätigen Personen
(Landarbeiter , aber auch z. B. Handwerker , Hausgehilfinnen ).
2) Z. B. aus Gründen , die ausschließlich in der Person des Ausländers liegen.
3) Vorübergehende Unterbrechung liegt z. B. bei Urlaubsreisen und Reisen zur Er¬
füllung der Militärpflicht in der Heimat vor. Auch diese Unterbrechungen dürfen
natürlich nicht zu sehr ausgedehnt werden.

1* 10. Nachtrag
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Achtung!
Beschäftigungsgenehmigung, Arbeitserlaubnis und Befreiungs schein.
Verfahrensvereinfachung und -änderung.

Nachdem das Verfahren zur Durchführung der Verordnung über auslän¬
dische Arbeitnehmer vom 23. Januar 1933 (RGBl. I S. 26)1) bereits durch
Runderlaß des GBA. vom 13. April 1942 (RArbBl. I S. 229 — ARG.
426/42)2) vereinfacht und damit geändert worden war (Verlagerung der
Zuständigkeit auf die AÄ., Ausdehnung des Grün- und Grauzettelverfah¬
rens, Umwandlung des bisherigen Antragsverfahrens in ein solches von
Amts wegen, Verlängerung der Gültigkeitsdauer durch Stempelaufdruck,
Verlängerung der Gültigkeitsdauer auf 2 Jahre usw.) und durch Runderlaß
des GBA. vom 16. Juli 1942 ARG. 845/42)3), die Erhebung jeglicher Ge¬
bühren für die Erteilung der Beschäftigungsgenehmigung, Arbeiitserlaubnis
und des Befreiungsscheines für die Dauer des Krieges beseitigt worden war,
hat das gesamte Verfahren im Zuge der Änderung des Arbeitsbuchverfah-
rcns für Ausländer (Einführung eines besonderen „Arbeitsbuches für Aus¬
länder“) durch Runderlaß des GBA. vom 6. Juli 19434) erneut eine grund¬
legende Vereinfachung und Änderung erfahren. Die hervorragendsten
Merkmale dieser Änderung sind:

1. Die Gültigkeit der Arbeitserlaubnis, Beschäftigungsgenehmigungund
des Befreiungsscheines ist grundsätzlich nicht mehr zeitlich fest be¬
grenzt.

2. An die Stelle der „Grün- und Grauzettel “ treten künftig die „Aus¬länderkarten “.
3. Die Beschäftigungsgenehmigung wird künftig im „Arbeitsbuch für

Ausländer“ vom AA. eingetragen.
4. Auch für Ausländer, die nicht unter die Verordnung über ausländische

Arbeitnehmer vom 23. Januar 1933 fallen, sind künftig „Ausländer¬karten “ auszustellen.
Durch diese Vereinfachung (Änderungen ) des Verfah¬
rens werden dieGrundsätze derVerordnung über aus¬
ländische Arbeitnehmer vom 23. Januar  1933 in keiner
Weise berührt . Vor allem bleibt der Grundsatz strikt
aufrechterhalten , daß im Gebiet des Großdeutschen
Reiches keine ausländische Arbeitskraft , die unter
die Bestimmungen der genannten Verordnung fällt,
ohne vorherige Genehmigung des AA. eingestellt und
beschäftigt werden darf.
Lediglich das Verfahren  hat sich geändert.
*) Abgedruckt S. B IIII a 1 ff. -)  Abgedruckt S. B III a 34 a ff.
3) Abgedruckt S. B III a 34 i. “) Abgedruckt S. B III a 34 m ff.
10. Nachtrag



A lila

— 12 — _

3. Arbeitsbuchpflicht

a) Einführung
Neben der besonderen Erfassung der ausländischen Arbeitskräfte im Aus¬
ländergenehmigungsverfahren1) und ihrer Bindung an den Arbeitsplatz
durch die Verordnung über die Beschränkung des Arbeitsplatzwechselsvom
1. September 1939 (Reichsgesetzbl. I S. 1685)2) steht als weitere Maßnahme
zur Lenkung des Arbeitseinsatzes der in Deutschland beschäftigten aus¬
ländischen Arbeitskräfte deren Einbeziehung in die Arbeitsbuchpflicht.
Von der Einführung der Arbeitsbuchpflicht in Deutschland an waren auch
diejenigen ausländischen Arbeitskräfte arbeitsbuchpflichtig, die einen un¬
befristeten, durch gesetzlich oder vertragsmäßig festgelegte Kündigung zu
lösenden Arbeitsvertrag einginigen, also nicht nur vorübergehend im Reich
beschäftigt waren. Die weitaus in der Mehrzahl befindlichen übrigen, von
vornherein nur befristet in Deutschland beschäftigten ausländischen Ar¬
beiter (Saisonarbeiter) waren dagegen in sinngemäßer Anwendung des
§ 1 Abs. 1 Nr . 1 Buchstabe a der Verordnung über das Arbeitsbuch
(ArbVO.) vom 22. April 1939 (Reichsgesetzbl. I S. 824)3) arbeitsbuchfrei.
Durch die Verordnung zur Änderung der Verordnung über das Arbeits¬
buch vom 22..Mai 1941 (Reichsgesetzbl. I S. 288)45 ) war dann inzwischen
§ 1 Abs. 1 Nr . 1 Buchstabe a ArbVO., wonach die ausländischen Saison¬
arbeiter keines Arbeitsbuches bedurften , gestrichen worden. Damit waren
alle  ausländischenArbeitskräfte , die in Deutschland tätig werden und hier
ihren Wohnort durch das Beziehen einer Wohnung (Schlafstelle) begrün¬
den, arbeitsbuchpflichtig, d. h. bedurften zur Berufsausübung eines Ar¬
beitsbuches. Ausgenommen blieben einstweilen auch jetzt noch diejenigen
ausländischen Arbeitskräfte , die als Grenzgänger in Deutschland tätig
waren und ihren Wohnort ausschließlich im Auslande hatten . Ferner unter¬
blieb aus reinen Zweckmäßigkeitserwägungen auch für die in großer Zahl
hereinströmenden Ostarbeiter die Ausstellung von Arbeitsbüchern, wobei
jedoch durch Anlegung der Arbeitsbuchkarten im Arbeitsamt die Grund¬
lage für ihre arbeitseinsatzmäßige Erfassung geschaffen wurde.

Durch die Verordnung über das Arbeitsbuch für ausländische Arbeitskräfte
vom 1. Mai 1943 (Reichsgesetzbl. I S. 277) sind nunmehr sämtliche im
Reichsgebiet beschäftigten ausländischen Arbeiter und Angestellten (ein¬
schließlich der Lehrlinge, Praktikanten und Volontäre) ohne Unterschied3).

!) Vgl . S. A III a 3.
2) Vgl . S. III a 3, Fußnote 2.
3) Vgl . Arbeitseinsatz und Arbeitsrecht von Sommer-Schelp S. A II 49 ff.
4) Vgl . S. B III a 35.
5) Auch diejenigen, die beim geschlossenen Einsatz von ausländischen Unternehmern
(Unternehmereinsatz ) im Reichsgebiet beschäftigt werden.

10. Nachtrag





(auch die Grenzgänger)1) in die allgemeine Arbeitsbuchpflicht einbezogen
worden. Dabei wurde für sämtliche im Reichsgebiet außerhalb des Protek¬
torats Böhmen und Mähren eingesetzten ausländischen Arbeitskräfte ein
besonderes, vom Muster des allgemeinen deutschen Arbeitsbuches ab¬
weichendes „Arbeitsbuch für Ausländer“ geschaffen und auch sonst durch
gewisse Abweichungen von den allgemeinen Arbeitsbuchvorschriften den
Besonderheiten des Ausländereinsatzes Rechnung getragen. Ferner wurde
durch diese Verordnung die Errichtung einer zentralen Kartei in Berlin an¬
geordnet , die sämtliche im Reichsgebiet eingesetzten ausländischenArbeits¬
kräfte umfaßt und die wesentlichen Angaben über die Person und die Be¬
schäftigung des Inhabers, wie sie sich aus dem „Arbeitsbuch für Ausländer“
ergeben, enthält . '

Bei der Schaffung des „Arbeitsbuches für Ausländer“ hat sich der General¬
bevollmächtigte für den Arbeitseinsatz von dem Gedanken leiten lassen,
dem ausländischen Arbeiter durch die Aushändigung eines besonderen Ar¬
beitsbuches die innere Überzeugung zu geben, daß er in einem Rechtsstaat
lebt und sein Arbeitsverhältnis demgemäß rechtlich geordnet ist. Ferner
will der Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz durch die Aus¬
stattung der ausländischen Arbeitskräfte mit dem „Arbeitsbuch für Aus¬
länder“ einen ständigen und allgemeinen Überblick über die Gesamtheit
der im Reich eingesetzten ausländischen Arbeitskräfte erhalten , der ihm
in Gestalt der zentralen Kartei, deren Unterlagen ein Spiegelbild der aus¬
gestellten Arbeitsbücher bilden, geboten wird . Endlich wird das „Arbeits¬
buch für Ausländer“ gemeinsam mit der zentralen Kartei der Bekämpfung
der unerwünschten Fluktuation (z. B. der Arbeitsvertragsbrüche) wertvolle
Dienste leisten. Nicht zuletzt aber wird die Kartei ein Mittel sein, um im
gegebenen Fall die besorgten Angehörigen der im Reich eingesetzten aus¬
ländischen Arbeiter und Arbeiterinnen jederzeit schnellstens über den der¬
zeitigen Aufenthalt der Gesuchten zu unterrichten.

b) Allgemeine Vorschriften

Das „Arbeitsbuch für Ausländer“ erhalten sämtliche im Reichsgebiet außer¬
halb des Protektorats Böhmen und Mähren eingesetzten ausländischen
Arbeiter und Angestellten, Lehrlinge, Praktikanten und Volontäre . Als
Ausländer im Sinne der Verordnung gelten alle Personen nichtdeutscher
Staatsangehörigkeit, ferner die"Schutzangehörigen, die Staatenlosen und
die Personen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit. Die Verordnung gilt

*) Grenzgänger sind Personen , die im Grenzbezirk des einen Landes arbeiten
und täglich oder mindestens einmal wöchentlich regelmäßig in dem Grenzbezirk
des anderen Landes, in dem sie ihren festen , ordentlichen "Wohnsitz haben und
wo insbesondere ihre Familien ansässig sind, zurückkehren.

1* 7. Nachtrag
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dagegen nicht für Protektoratsangehörige 1). Die Kriegsgefangenen
sind der Arbeitsbuchpflicht nach wie vor nicht  unterworfen , weil sie
nicht in einem privatrechtlichen Arbeitsverhältnis stehen.
Nur die im Reichsgebiet (außerhalb des Protektorats Böhmen und Mähren)
eingesetzten ausländischen Arbeitskräfte erhalten das „Arbeitsbuch für
Ausländer“. Für die im Generalgouvernement und in den besetzten Ge¬
bieten beschäftigten Arbeitskräfte gilt die VO. nicht.
Das „Arbeitsbuch für Ausländer“ unterscheidet sich vom normalen Ar¬
beitsbuch durch die grüne Farbe des Umschlagdeckels und trägt außer¬
dem auf der ersten Umschlagseite die Aufschrift „Arbeitsbuch für Aus¬
länder“. Auf den inneren Seiten zeigt es Abweichungen von dem normalen
Arbeitsbuch, die durch die Besonderheiten des Arbeitseinsatzes der aus¬
ländischen Arbeitskräfte bedingt sind. Außer den üblichen Angaben zur
Person enthält jedes „Arbeitsbuch für Ausländer“ ein Lichtbild des Ar¬
beitsbuchinhabers in der üblichen Größe. Ferner werden in jedem Arbeits¬
buch das Plerkunftsland , die Staatsangehörigkeit und die Volkszugehörig¬
keit des Inhabers angegeben.
Nachdem die Verordnung über das Arbeitsbuch für ausländische Arbeits¬
kräfte ergangen ist, werden die für Deutsche bestimmten , allgemeinenArbeitsbücher oder Ersatzkarten für ausländische Arbeitskräfte nicht mehr
ausgestellt. Diese erhalten vielmehr künftig nur noch das „Arbeitsbuch
für Ausländer“. Die bisher für Ausländer ausgestellten allgemeinen Ar¬beitsbücher oder Ersatzkarten werden von den AÄ. nach und nach ein¬
gezogen und gegen „Arbeitsbücher für Ausländer“ umgetauscht.

c) Verfahren der Ausstellung des „Arbeitsbuches für Ausländer“
Das „Arbeitsbuch für Ausländer“ wird durch die Arbeitsämter vonAmts
wegen  ausgestellt . Es bedarf also zur Ausstellung eines „Arbeitsbuches
für Ausländer“ nicht des sonst für die Ausstellung von Arbeitsbüchern
vorgeschriebenen Antrages. Als Unterlagen für die Ausstellung der Ar¬
beitsbücher von Amts wegen dienen den Arbeitsämtern die Angaben in
den Transportlisten , Überweisungsscheinen und sonstigen Papieren, die
den angeworbenen Arbeitskräften von den Anwerbestellen ausgehändigt
werden. Die AÄ. sind im übrigen gehalten, auch sonstige Personalpapiere,
die die ausländischen Arbeitskräfte in Händen haben, zur Ausstellung des
Arbeitsbuches heranzuziehen . Für diejenigen ausländischen Arbeiter und
Angestellten, die bereits im Reich beschäftigt sind, werden naturgemäßin erster Linie die über sie bei den AÄ. bereits vorhandenen Personal-

J) Für diese, die der allgemeinen Arbeitsbuchpflicht ebenfalls unterliegen , ist eine
Sonderregelung getroffen worden , die aus dem Runderlaß ARG . 538/43 des GBA.
vom 5. 5. 43 — VI e 5600/22 ersichtlich ist, der hier nicht abgedruckt ist.
7. Nachtrag
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unterlagen benutzt , z. B. die Arbeitsbuchkarten und die Grün - und
Grauzettel.

d) Die Behandlung des „Arbeitsbuches für Ausländer“

1. Aufbewahrung.  Wie in den allgemeinen Bestimmungen vorge¬
schrieben (§ 8 Abs. 1 ArbVO .), hat der ausländische Arbeiter und Angestellte
das „Arbeitsbuch für Ausländer“ bei der Aufnahme einer Beschäftigung
unverzüglich dem Unternehmer zu übergeben. In der Praxis wird das
„Arbeitsbuch für Ausländer“, da es von Amts wegen ausgestellt wird,
von den Arbeitsämtern nicht erst den Ausländern, sondern unmittelbar
den Unternehmern übergeben. Der Unternehmer hat das Arbeitsbuch
sorgfältig aufzubewahren und ensprechend den allgemeinen Vorschriften
der ArbVO . zu führen.
Vor Beginn und nach Beendigung der Beschäftigung hßtt  der ausländische
Arbeiter oder Angestellte sein Arbeitsbuch selbst sorgfältig aufzubewahren
und — abweichend von den allgemeinen Vorschriften — (§ 8 Abs. 2
ArbVO .) ständig bei sich zu führen.

2. F ü h r u n g. Die Führung des „Arbeitsbuches für Ausländer“ durch den
Unternehmer richtet sich nach den allgemeinen Arbeitsbuchvorschriften.
Die von dem Unternehmer in dem Buch vorgenommenen Eintragungen
sind von ihm nach den allgemeinen Vorschriften dem Arbeitsamt anzu¬
zeigen.

3. Beendigung der Beschäftigung.  Bei Beendigung der Be¬
schäftigung muß auch das „Arbeitsbuch für Ausländer“ vom Unternehmer
dem Inhaber zurückgegeben werden. Zunächst muß jedoch der Unterneh¬
mer das Buch dem Arbeitsamt vorlegen, damit dieses eine amtliche Beschei¬
nigung über die Beendigung der Beschäftigung einträgt.
4. Verlassen des Reichsgebiets.  Verläßt der Inhaber eines
„Arbeitsbuches für Ausländer“ das Reichsgebiet (auch nur vorübergehend),
so hat er das Buch dem Arbeitsamt zu übergeben. In das Ausland darf das
Buch nicht mitgenommen werden. Das zurückgegebene Buch wird vom
Arbeitsamt aufbewahrt . Hat der Inhaber das Reichsgebiet nur vorüber¬
gehend (z. B. urlaubshalber) verlassen, wird ihm oder seinem Unternehmer
das Buch vom Arbeitsamt wieder ausgehändigt, sobald er zurückgekehrt
ist. Verläßt der Inhaber des Buches das Reichsgebiet endgültig, erhält er
vom Arbeitsamt über den Besitz des Arbeitsbuches eine schriftliche Be¬
stätigung1).

!) Vgl. Runderlaß des GBA. vom 18. 11. 41 — Va 5633/47— abgedruckt aufS. B"III a 40.
7. Nachtrag
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e) Strafvorschriften
Außer den besonderen Strafbestimmungen im § 8 der Verordnung gelten
die allgemeinen Strafbestimmungen der §§ 27—29 ArbVO . Hervorzuheben
ist § 28, der besagt, daß bestraft wird, wer einen Arbeiter oder An¬
gestellten, Lehrling, Praktikanten oder Volontär beschäftigt, bevor dieser
ihm das Arbeitsbuch vorgelegt hat , oder sich als Arbeiter , Angestellter,
Lehrling, Praktikant oder Volontär beschäftigen läßt , bevor er dem Unter¬
nehmer das Arbeitsbuch vorgelegt hat.

7. Nachtrag
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b) Sondervorschriften für einzelne Auslänclergruppen

1. Landwirtschaftliche Arbeitskräfte
Ausländische Arbeitskräfte für die Landwirtschaft dürfen nur durch die
Behörden der Arbeitseinsatzverwaltung angeworben und vermittelt
werden1).
Ausländische Wanderarbeiter (Saisonarbeiter) dürfen nur in der Zeit
zwischen dem 15. Februar und dem 15. Dezember beschäftigt werden2).
Ausländische landwirtschaftliche Wanderarbeiter dürfen nur auf Grund
der vom Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz (GBA.) heraus¬
gegebenen Arbeitsverträge3) beschäftigt werden. Andere Arbeitsverträge
sind insoweit unwirksam, als sie von den vom GBA. vorgeschriebenen
Verträgen abweichen; an die Stelle unwirksamer Vereinbarungen treten die
entsprechenden Bestimmungen des vom GBA. herausgegebenen Vertrages.

2. Künstler (Artisten), Musiker und Sänger
Ausländische Künstler (Artisten) bedürfen zum Auftreten im Reichsgebiet
außer der Arbeitserlaubnis einer besonderen Auftrittserlaubnis der fachlich
zuständigen Einzelkammer der Reichskulturkammer , wenn sie nicht Mit¬
glied dieser Kammer sind.
Die Ausübung einer musikalischen Tätigkeit  durch Ausländer
ist durch Anordnung des Präsidenten der Reichsmusikkammer vom
2. April 1943 (Dtsch. Reichsanz'. Nr . 98 v. 29. April 1943)4) geregelt. Hier¬
nach ist Voraussetzung für die Aufnahme einer musikalischen Tätigkeit
durch einen Ausländer die Erteilung einer Erlaubnis des Präsidenten der
Reichsmusikkammer.

B Für nichtlandwirtschaftliche Arbeitskräfte gilt die Anordnung Nr . 2 des Ge¬
neralbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz vom 24. April 1943 über die Wah¬
rung der Einheitlidikeit der Durchführung der Aufgaben auf dem Gebiete des
Arbeitseinsatzes und der Lohngestaltung . Hiernach ist die Vermittlung , die Aus-
kämmung , die Verteilung , die Umschulung und der Einsatz von Arbeitskräften
(einschließlich der Kriegsgefangenen ), sowie die Anwerbung und Vermittlung
ausländischer Arbeitskräfte durch unbefugte Stellen , Einrichtungen , oder Per¬
sonen , verboten.
2) Die Überwinterung von Wanderarbeitern mit Genehmigung der Arbeitsein¬
satzbehörden ist gestattet.
3) Soweit solche Arbeitsverträge vom Generalbevollmächtigten für den Arbeits¬
einsatz tatsächlich herausgegeben worden sind.
4) Abgedruckt auf S. B III a 34 1.

7. Nachtrag
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